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Abwägungsvorschläge

zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr.5 der Geme inde Müssen

Beteiligung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 59 BNatSchG 
anerkannten Verbände gem § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie Dritter

Für das Gebiet: 
"Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule, nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

13. Februar 2017



 

BLATT: 1

TEILAUFHEBUNG BEBAUUNGSPLAN NR. 5 DER GEMEINDE MÜSS EN

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Gebiet:    "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schul e, nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Wird zur Kenntnis genommen.

vom 20.12.2016

Innenministerium des Landes S-H
Kampfmittelräumdienst

STELLUNGNAHME:



vom 17.01.2017

zu Abs. 1:

zu Abs. 2:

 

BLATT: 2

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 

Zum Fachdienst Naturschutz:

Wird zur Kenntnis genommen.

Zu Städtebau und Planungsrecht:

Wird berücksichtigt durch Beifügung der gewünschten 
Anlagen.

Wird nicht berücksichtigt. Durch die Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. 5 kommt es nicht zu Eingriffen in 
die Natur. Eine Überarbeitung der Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung für den gesamten Bebauungsplan Nr. 5 ist 
nicht erforderlich. Der Umweltbericht ist entsprechend 
der Anlage 1 zum BauGB ausgearbeitet und enthält alle 
erforderlichen Bestandteile.

TEILAUFHEBUNG BEBAUUNGSPLAN NR. 5 DER GEMEINDE MÜSS EN

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Gebiet:    "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schul e, nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

ADRESSE:

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:



Deutsche Telekom AG

Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg

Deutscher Wetterdienst

Stadt Schwarzenbek

BLATT: 3

Handwerkskammer Lübeck

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

BERÜCKSICHTIGUNG:

Landessportverband Schleswig-Holstein

Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz- und 
Dienstleistungen der Bundeswehr

Archäologisches Landesamt S-H

Schleswig-Holstein Netz AG

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
Von nachfolgend aufgeführten berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
Nachbargemeinden wurden Stellungnahmen 
abgegeben, jedoch keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht:

TEILAUFHEBUNG BEBAUUNGSPLAN NR. 5 DER GEMEINDE MÜSS EN

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE: Landesplanung

Gebiet:    "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schul e, nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

TÖB § 4 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGBTÖB § 4 (2) BauGB

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden


